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DPolitisches und SOZIales Engagement der
orthodoxen Kırche in usSssian

Vorbemerkung

Unterschiedliche Ebenen sind unterscheiden, die Rolle der Russ1-
schen Orthodoxen Kirche 1n sozio-politischer Hinsicht be-
stimmen: Zzu einen die Ebene der theologischen Programmatik, W1e€e S1e
sich HA der Sozialverkündigung der Kirche niederschlägt; 71} anderen
die Ebene der Relevanz, die der Kirche in staatlicher, politischer 13807
gesellschaftlicher Hinsicht tatsächlich zukommt. Im tolgenden Beitrag
sollen beide Ebenen berücksichtigt werden, geht die Frage
ach dem Verhältnis zwischen den zentralen Anliegen der Sozial-
verkündigung der RO  R un ihrer Realisierung den gegenwartıgen
Bedingungen 1ın Russland.

„Die Grundlagen der Sozialkonzeption“
Seit die Bischofssynode der RO  R 1mM Jahre 7660 die ZENANNLEN
„Grundlagen der Sozialkonzeption“ (GS) verabschiedet hat, liegt erst-
mals eın offizielles kirchliches Dokument den wichtigsten soz1ialethi-
schen Themen vor.] Dem Dokument wurde VO der Bischofssynode ein
hoher rad Verbindlichkeit zugewlesen. hne den Anspruch
heben, eine Glaubenslehre ormulieren eshalb 1st auch die
Übersetzung „Sozialdoktrin“ irreführend sollte das Dokument doch
die bis aut welteres geltenden soz1ialethischen Leitlinien DA Ausdruck
bringen.

So 1St das Dokument 1ın der Folgezeit auch reziplert worden. Es bildet
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gegenwartıg eiınen elementaren Bestandteil der theologischen Ausbil-
dung, un! 1n Predigten, Beitragen für Funk und Fernsehen, Buchpubli-
kationen USW wird darauf 1mM Sinne einer normatıven kirchlichen Stel-
lungnahme BezugXIn Jungerer Zeit wurde L1L1UTr ein welıteres
Dokument m1t Ühnlicher Verbindlichkeit veröffentlicht, die SCHNAMNMN-
ten „Grundlagen der Lehre der Russischen Orthodoxen Kirche ber die
Würde, dl€ Freiheit und die Menschenrechte“ (GM) VO Juli Z008% die
ausdrücklich als Erganzung 552 Prazisierung der beabsichtigt sind.2

Be1 den andelt sich ein ausgesprochen heterogenes Doku-
MECNLT, dem anzumerken 1Sst, 24SS nde eines längeren Diskussions-
PFOZCSSCS steht. Eıine Fülle VO  - Themen wird darın behandelt Arbeit,
F1igentum, Krieg und Frieden, Verbrechen, Bioethik, Massenmedien,
Globalisierung. Die Reflexion der einzelnen Problembereiche erfolgt auf
sehr unterschiedlichem theologischem Nıveau.

Grundlegend sind die ersten Jer Kapitel, ıIn denen die leitenden theo-
logischen Ideen für die Verhältnisbestimmung VO Kirche un Welt (in
Gestalt V Natıon, Staat, Recht und Politik) dargelegt werden. Ver-
gleicht ILanl diese theologischen Leitideen mıiıt der sozio-politischen Be-
deutung, die d1€ Kirche in Russland heute faktisch besitzt, ergibt sich eın
sehr interessantes, weil sehr differenziertes Bild Denn CS zeigen sich
einerseılts bemerkenswerte Übereinstimmungen, andererseits jedoch
auch bemerkenswerte Diskrepanzen zwischen den theologischen Leit-
ideen, wW1e€e S1€ 1n den tormuliert sind, un der gegenwartıgen Lage
(Abschnitt un!: 2) Schliefßlich werden Deftizite in der sozialethischen
Theoriebildung ogreifbar, die sich 1in der kirchlichen Praxis uswirken
un die kirchlichen Handlungsmöglichkeiten nicht unerheblich
einschränken (Abschnitt 3

Kırche aa
In den wird der säkulare Charakter des Staates un: damit die Iren-
NUunNng VO Staat un Kirche grundsätzlich anerkannt. Gleichwohl wird

der Voraussetzung, A4SS der Staat den Prinzipien des CGsuten un
der Gerechtigkeit verpflichtet 1St und für das materielle un!: geistige
Wohl der Gesellschaft dorge tragen hat, die Zusammenarbeit VO

Staat und Kirche 1n bestimmten Bereichen als möglich un!: in gewlsser
Deutsche Fassung VO Rudolft Vertz/Lars Peter Schmidt (Hrsg.) Die Grundlagen der
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schenrechte. Moskau 2008 Eın Auszug tindet sich 1n vorliegendem Heft S



Hinsicht auch notwendig beschrieben: „Die religiös-weltanschauliche
Neutralität des Staates widerspricht nıcht der christlichen Auffassung
VO der Berufung der Kirche 1n der Gesellschaft.“® Diese Zusammenar-
e1lıt oll allerdings 1n eiıner VWeise erfolgen, die die Je inneren Angelegen-
heiten unberührt lässt. Folglich darf die Kirche nicht genuın staatliche
Funktionen übernehmen, WwW1e€e beispiels-

Der sakulare Charakter des Staateswelse die Ausübung staatlicher Gewalt,
die IN1ıf. Zwang verbunden 1St Umge- un damit die TIrennung ‘“Won Staat
kehrt darf der Staat nıcht 1n das irchli- UN) Kirche zvırd grundsätzlich
che Leben eingreifen, also 1in Glaubens- ANMNEL.

lehre, Gottesdienst, geistliche Praxis USW

Be1 ihrer Bestimmung des Verhältnisses VO Staat und Kirche bleibt
die RO  v grundsätzlich dem Modell der „symphonia“ verpflichtet, Ww1e€e

byzantinisch-orthodoxer Tradition entspricht. Angesichts dessen,
ass diese Verhältnisbestimmung auch einen säkularen Staat einschlie(ßt
und die RO  v sich ausdrücklich AA versteht, eine demokratische
Grundordnung anzuerkennen, 1St besser och VO dem Modell einer
LEL Symphonie“ sprechen.“*

Im Unterschied Z traditionellen Verständnis erscheint Gs bemer-
kenswert, A4SsSs die RO ein Widerstandsrecht für den Fall tormuliert,
ass der Staat kirchliche Grundüberzeugungen ın Frage stellt: „Wenn die
staatliche Macht die orthodoxen Gläubigen ZUHUF: Abkehr VO Christus
und Seiner Kirche SOWI1e sündhaften, der Seele abträglichen Taten
notıgt, 1STt die Kirche gehalten, dem Staat den Gehorsam verwel-
DEIN. Hıer schlagen sich offenbar die Erfahrungen der RO  P in den
Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft nieder, die 1ın der RE eın
Bewusstsein dafür geschaffen haben, ass Staatsideologien geben
kann, die 1ın ihrem totalitären Anspruch nicht hingenommen werden
dürten. Im Gegenzug wird eshalb betont, ass der Staat bei der Gestal-
tung selner Beziehungen 7ARHR Kirche (wie auch anderen religiösen
Vereinigungen) das historisch-kulturelle Erbe berücksichtigen hat

Wenn INan die Grundaussagen der MI1t der tatsächlichen rechtli-
chen Lage der RO vergleicht, 1St testzustellen, 4SS mi1t dem 1997 1in der

Vgl Thesing/Uertz (wie Anm. 1);,
Vgl Pauliina Arola/Rist Saarinen: In Search ot Sobornost and „New Symphony“. The
Social Doectrine of the ussilan Orthodox Church. In The Ecumenical Review (2002/
D: 130-141; ZU Zusammenhang vgl uch den Beitrag VO Jelena Beljakowa 1n
vorliegendem Heftt
Vgl T'hesing/Uertz (wie Anm 31



Russischen Föderation erlassenen Religionsgesetz vorweggCNOMMCH
wurde, W as 1n den gefordert wird, enn OFT wird 1in der Priambel die
besondere Rolle der Orthodoxie in der Geschichte Russlands in ezug
auf dessen geistige un: kulturelle Entstehung un:! Entwicklung 4U S -

drücklich hervorgehoben. Der russischen Historikerin Flena Miı-
roschnikowa zufolge, d1e das Religions-
ZESELZ analysiert un mıt dem deutschenNach einem gemeınsamen Beschluss Staatskirchenrecht verglichen hat, 1St diedes Moskauer Patriarchats UN der
Raolle der RO  v durchaus mi1t der privile-Parteiführung “O  - „Einiges Russ-

land“ ul soll die RO S$tAdr- z]erten Stellung der beiden oroßen christ-
her ın den Gesetzgebungsprozess e1n- lichen Kirchen ın Deutschland vergleich-
gebunden zwerden. bar.®

In der onkreten Zusammenarbeit
zwischen Staat un: Kirche gibt CS Z W al ımmer wieder Probleme.
Grundsätzlich scheint sS1e sich 1aber 1n eine Richtung entwickeln, die
den 1n den ftormulierten Zielvorstellungen entspricht. SO erstellt dle
RO  v laut Auskunft der juristischen Abteilung des Moskauer Patrıar-
chats bereits se1t 2003 Gutachten verschiedensten (Gsesetzes-
entwürten. Am Juli 7009 wurde zudem 1n Reaktion auf Befürch-
LUNgCN, die ach der Unterzeichnung der Europäischen Sozialcharta
durch Russland laut wurden, ein gemeinsamer Beschluss des Moskauer
Patriarchats un: der Parteitührung VO „Einiıges Russland“ gefasst,
ach die R& stärker 1n den Gesetzgebungsprozess eingebunden WCI-

den oll Betroften sind davon VOT allem Gesetzesinitliatıven mı1t gesell-
schaftlicher Relevanz in Bereichen w1e€e „Soziales, Information un Kul-
tur  3 Hier sollen bei allen Fragen, bei denen auch L11UT geringste 7Zweitel
auftauchen, Vorbereitungsgespräche mI1t dem Patriarchat geführt WCI-

den./

Kırche Natıiıon

Auffällig den besonders 1m Unterschied sozialethischen Stel-
lungnahmen der beiden großen Kirchen 1ın Deutschland 1St die eto-

Vgl FElena Miroschnikowa: Staatlich-kirchliche Beziehungen 1n der Bundesrepublik
Deutschland. Philosophisch-rechtliche Aspekte. Moskau 1998 1uüss Zur Kritik
Religionsgesetz vgl Gerd Stricker: [ )as He Religionsgesetz ın Rufßland. Vorgeschichte,
Inhalt, Probleme, Befürchtungen, 1n: Osteuropa (1999); 2’ 689-709
Vgl www.portal-credo.ru (08./09.07.2009); deutsche Zusammenfassung 1: (32\W.:
(2009) 10,



NU11g des nationalpatriotischen Elementes. er Begriff der „Natıon“
wird ZW al differenziert, indem zwischen einem ethnischen und STAaAtS-

bürgerlichen Verständnis unterschieden wird uch wird 1ın ekklesiolo-
gischer Hinsicht die universale Weiıte als Wesensmerkmal der Kirche
hervorgehoben, WEECNN heifßt „Die Einheit des Volkes gründet
nicht 1n der nationalen, kulturellen un sprachlichen Gemeinschaftt, viel-
mehr 1mM Glauben Christus un: die Tautfe“ Die Aussagen der
ZVerhältnis VO Kirche und Nation lassen sich eshalb in Teilen auch
als Ausdruck eines volkskirchlichen Konzeptes Interpretieren.

Zugleich finden sich jedoch Aussagen, die NC einem otffenbar uUuNngCc-
rochenen Patriotismus Zeugnis geben. SO werden als posıtıve Beispiele
AUS der russischen Geschichte Kriegshandlungen ZENANNLT, die W1e€e die
Schlacht des Fursten Dimitrij Donskoj das tatarisch-mongolische
Heer (1380) dem ausdrücklichen degen der Kirche erfolgten. uch
wird herausgestellt, ass der orthodoxe Christ 4711 aufgerufen 1St, „seın
Vaterland, 11 Sinne elınes bestimmten Territoriums, lieben, desglei-
chen selne ber die Welt Blutsbrüder“ ? Der Christ se1 AZ11
aufgerufen, die nationale Kultur und das nationale Selbstbewusstsein
wahren un weiterzuentwickeln. Als wichtige Aufgabe der Kirche wird
entsprechend beschrieben, eiınen Beitrag ZALE patriotischen Bildung der
Gesellschaft eisten. Miıt dieser Betonung des nationalpatriotischen
Elementes kommt die RO durchaus den Erwartungen9die
VO  a staatlicher un: gesellschaftlicher Seite gegenüber der Kirche formu-
liert werden.

Wie die 1mM Februar 2009 durchgeführte reprasentatıve Umfrage des
Moskauer Levada-Zentrums Z137: Bedeutung VO Religion un! eli-
210S1tat ın Russland och einmal bestätigt hat, wird die RO VO der
übergroßen Mehrheit der Bevölkerung als wichtiger identitätsstiftender
Faktor angesehen. /Z:6 Prozent der Befragten bezeichneten sich dem-
ach als „orthodox“ Fuür diese spielen allerdings kirchlich-institutionel-
le Vollzüge LLUT eıne geringe Rolle, abgesehen einmal VO der Taufe, der
sich immerhin 54,5 Prozent unterzogen haben Prozent gaben d n1ıe

Vgl Thesing/Uertz (wie Anm X Deutlich sind uch die Aussagen aut
Sider orthodoxen Ethik widerspricht jede Einteilung der Völker 1n bessere und schlech-
tere W1€e uch die Herabwürdigung jeglicher ethnischer oder bürgerlicher Nation. och
weniıger Alst sich die Orthodoxie mıiıt solchen Lehren vereinbaren, die die Nation die
Stelle (sottes seizen der den Glauben lediglich einem Aspekt des nationalen Selbst-
bewußtseins reduzieren.“
Ebd.,



Abendmahl teilzunehmen; och höher liegen die Prozentzahlen 1mM
Hinblick auf die Sakramente Beichte un Krankensalbung. Ahnliches
lässt sich bei der FastenpraxI1s teststellen. Obwohl die Befragten, die sich
als „orthodox“ bezeichnen, überwiegend dl€ Fastengebote wiı1ssen,
halten sich beispielsweise Prozent nıcht daran, Karfreitag autf
Fleisch verzichten. Wenn dagegen Weihwasser un Ikonen esonde-
FE Zuspruch finden, bestätigt sich der Eindruck, 4SS d1€ RO  P mehr-
heitlich weniger 1ın ihrer religiösen als vielmehr 1n ihrer kulturprägenden

Bedeutung wahrgenommen wird bis
Mehrbheitlich zwird die RO  > U ENL- hın Z7um Vollzug kirchlicher Riten Aaus

SCr ın ıhrer religiösen als »zelmehr ın folkloristischen otiven! 10
ıhrer kulturprägenden Bedeutung Umso bemerkenswerter erscheint NVOT
wahrgenommen. diesem Hintergrund, 4SSs die RO 1in der

Vergangenheit immer wieder eın Verhalten gezelgt hat, das der national-
patriotischen Tendenz direkt zuwiderläuft. Eın solches Verhalten sollte
C WAU| führen, eine einseltige Sicht aut die gewollte der ungewollte
politische Instrumentalisierung der RO korrigieren. Um LL1UTI Z7wel
Beispiele nNECNNECIL

Wihrend des 1MmM Sommer Z00® ausgebrochenen offenen Konfliktes
zwischen Russland und Georgien hat der damalige Patriarch Ale-
X1] I1 nicht 1Ur AT Einstellung der Kriegshandlungen aufgerufen
un alle Gemeinden AB AU verpflichtet, täglich Friedensgottesdienste
abzuhalten. Vielmehr IST die RO auch auft kirchlich-jurisdiktio-
neller Ebene nıcht der Anerkennung der Unabhängigkeit VO AK=
chasien un! Sud-Ossetien gefolgt, die VO den Abgeordneten bei-
der AmMmMmMern des russischen Parlaments ausgesprochen wurde.
Ausdrücklich hat s1e auftf die Eingliederung der 1in den beiden Pro-
vinzen befindlichen georgischen orthodoxen Gemeinden 1n das
Moskauer Patriarchat verzichtet.1!
Entgegen den in der russischen Gesellschaft wahrnehmbaren Be-
strebungen, Stalin rehabilitieren, ih als geschickt agierenden
Staatspolitiker un Sieger des /7weiten Weltkrieges erscheinen
lassen, hat 1in einem kürzlich veröffentlichten Interview der Leiter
der Abteilung für kirchliche Außenbeziehungen des Moskauer Pat-
riarchats, Erzbischof Hilarion, festgestellt: ’)I think that Stalin W as

Vgl Ven1ı1amın S1MONOV:! Religion und Religiosität 1n Russland. In OSsteuropa 59 (2009);
6, 189-216; siehe uch den Beitrag VO Nadeschda Beljakowa in diesem Heft

S und das Interview S 64-68
11 /Zum Georgienkontflikt vgl uch den Beitrag VO Martıin Malek 1n vorliegendem Heft.



spiritually-deformed MONSTer, wh created horrific, inhuman >
stem of ruling the COUNLLYspiritually-deformed monster, who created a horrific, inhuman sy-  stem of ruling the country ... He unleashed a genocide against the  people of his own country and bears personal responsibility for the  death of millions of innocent people. In this respect Stalin is com-  pletely comparable to Hitler.“12  Kirche - Gesellschaft  Seit der politischen Wende in Russland im Jahre 1991 haben sich die  gesellschaftlichen Rahmenbedingungen radikal verändert. Die sozialen  Schichten sind weit auseinander gedriftet. In den Städten hat sich zwar  eine kleine Mittelschicht gebildet, doch kann sie nicht als tragendes Ele-  ment der Wirtschaft verstanden werden. Daneben gibt es eine kleine  Schicht Neureicher sowie die große Mehrheit derer, die am Existenzmi-  nimum lebt, mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die soziale Problema-  tik belegen auch statistische Daten, denen zufolge sich nur 30 Prozent  der Bevölkerung eine gute medizinische Versorgung leisten können,  oder aber die niedrige Lebenswartung von Männern (58 Jahre!).!3?  Die wirtschaftlichen Einbrüche der globalen Finanz- und Wirt-  schaftskrise blieben nicht ohne Folgen für das staatliche Sozialsystem,  das schon vor der Krise nicht in der Lage war, den sozialen Problemen  wirksam zu begegnen. Zwar sollen die großen staatlichen Förderpro-  gramme im Bereich der Gesundheit, der Bildung, des Wohnungsbaus  und der Landwirtschaft nicht in Frage gestellt werden, lokale För-  dermittel aber stehen nicht mehr in gleichem Umfang zur Verfügung,  wovon auch nichtstaatliche Organisationen betroffen sind.  Die ROK geht in den GS, die ja noch vor der Wirtschaftskrise verab-  schiedet worden sind, auf die veränderten Rahmenbedingungen ein und  nimmt sich hier in die Pflicht, für die Nöte des Volkes, die Rechte und  Sorgen einzelner Bürger wie gesellschaftlicher Gruppen einzutreten. Be-  tont wird der grundsätzliche Wert der Arbeit ebenso wie die Notwen-  digkeit einer Solidargemeinschaft. Nicht zuletzt wird der Aufbau eines  Gesundheitssystems gefordert, das möglichst allen Mitgliedern der Ge-  sellschaft zugänglich sein soll, „unabhängig von deren materiellem  2 www.pres-outlook.com/news-and-analysis/1/9053.html (letzter Zugriff: 28.01.2010).  13 Dazu Regina Elsner: (Des)Organisierte Nächstenliebe. Kirchliche Sozialarbeit in Russ-  land. In: osteuropa 59 (2009), H. 6, S. 249-259, hier S. 250.  14 Vgl. Thesing/Uertz (wie Anm. 1), S. 91.  29He unleashed genocide agalnst the
people of his < COUNLLY and bears personal responsibility tor the
death of millions of iInnocent people. In this rESpECL Stalin 15 COl

pletely comparable Hitler.“ 12

Kırche Gesellscha

NSeIit der politischen Wende 1n Russland 1m Jahre 1991 haben sich die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen radikal verändert. Die sozialen
Schichten sind weIılit auseinander gedriftet. In den Stidten hat sich ZW aar
eiıne kleine Mittelschicht gebildet, doch annn sS1e nicht als tragendes FEle-
Ment der Wirtschaft verstanden werden. Daneben Zibt CS eine kleine
Schicht Neureicher SOWI1E die orofße Mehrheit derer, die Ex1istenzmi-
nımum lebt,; mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die soz1iale Problema-
tik belegen auch statistische Daten, denen zufolge sich HUT Prozent
der Bevölkerung eine gute medizinische Versorgung eisten können,
der 1aber die niedrige Lebenswartung VO annern (58 Jahre!). 1

Die wirtschaftlichen Einbrüche der globalen Fınanz- un: NWirtf-
schaftskrise lieben nicht hne Folgen für das staatliche Sozialsystem,
das schon VOT der Krise nicht in der Lage WAal, den soz1ialen Problemen
wirksam begegnen. /war sollen die großen staatlichen Förderpro-
STAaIMNINC 1m Bereich der Gesundheit, der Bildung, des Wohnungsbaus
und der Landwirtschaft nıcht 1n Frage gestellt werden, lokale FOör-
dermittel 1aber stehen nıcht mehr 1ın gleichem Umfang AA Verfügung,

auch nichtstaatliche Urganisationen betroffen sind
Die RO geht iın den G, die Ja och VOT der Wirtschaftskrise verab-

schiedet worden sind, auf die veränderten Rahmenbedingungen eın und
nımmt sich TEr ın die Pflicht, für die Nöte des Volkes, die Rechte un
dorgen einzelner Burger Ww1e gesellschaftlicher Gruppen einzutreten. Be-
LONT wird der grundsätzliche Wert der Arbeit ebenso W1e€e die Notwen-
digkeit einer Solidargemeinschaft. Nicht zuletzt wird der Autfbau eines
Gesundheitssystems getordert, das möglichst allen Mitgliedern der (:
sellschaft zugänglich se1ın soll, „unabhängig VO deren materiellem

www.pres-outlook.com/news-and-analysis/1/9053.html (letzter Zugrifft: 28.01.2010).
13 Dazu Regina Elsner: (Des)Urganisierte Nächstenliebe. Kirchliche Sozialarbeit 1n Russ-

and In OSteuUropa 59 (2009), 67 249-259, hier 250
Vgl Thesing/Uertz (wie Anm D; 91



Vermoögen und soz1ialer Stellung “ * Insgesamt leiben die aber 1ın der
Analyse W1e€e 1n den Konsequenzen sehr allgemein. Hıer zeıgt sich e1in
Deftizit 1n der sozialethischen Theoriebildung, das sich elinerselts auf die
Jahrzehnte der SOW)] etischen Herrschaft zurücktühren lässt, die eıne treie
theologische Forschung unmöglich gemacht haben; eine Teilhabe den
1ın Westeuropa geführten sozialethischen Debatten W alr den Bedin-
ZUNSCH einer ideologisch geführten Kontrontation nıcht realisierbar.
Andererseits steht 1m Hintergrund aber auch ein ekklesiologisches
Selbstverständnis, das Andrej Zubov, Mitvertasser der GS, tolgender-
mafßen ftormuliert hat „Die Kirche oll und 11US5S Wohltätigkeit üben,
Heime für Elende, Kranke Un Ite gründen. Man darf dabei aber nicht
VELSCSSCIL, 4SS die Hauptaufgabe der Kirche nicht 1ın der so7z1ialen
Tätigkeit besteht, sondern 1in der Führung Christus. DDie Kirche 111US5S5

eher ihre Mitglieder und d1€ Gesellschaft 1mM Allgemeinen AALT:

Wohltätigkeit AaNTCSCH, als breite wohltätige Programme institutionell
selbst verwirklichen. ‘1 Die praktische Umsetzung scheitert überdies

der cOhronischen Fınanznot der RO och 1m November 2008 hatte
sich der verstorbene Patriarch Aleksij I1 den russischen Präsidenten
mi1t Vorschlägen ZANT „Gewährleistung der tinanziellen Stabilität der
Russischen Orthodoxen Kirche den Bedingungen“ g-
wandt, die die schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die RO 1abwen-
den und damıit den Fortbestand auch ihrer sozialen un:! diakonischen
Tätigkeit sichern sollten.

Jedentfalls leiben d1€ soz1alen Aktivitäten der RO ziemlich
unübersichtlich, enn iıhr steht keine übergreitende Institution W1€ 1in
Deutschland das Diakonische Werk der die Carıitas ZAIE Verfügung, die
die verschiedenen Aktivitäten koordinieren würde. Lokal oibt erheb-
liche Unterschiede. So finden sich Gemeinden, die überhaupt keine der
1Ur schlecht organisierte diakonische Arbeit leisten, deren Priester allen-
falls Z seelsorglichen Begleitung bereit sind Andernorts hingegen
wurden sechr erfolgreiche Projekte inıtuert, wurden Schwestern- un:
Bruderschaften gegründet, hat sich ein beeindruckendes ehrenamtliches
Engagement entwickelt.

Bekannt für ihre vieltältigen diakonischen Aktivitäten 1St beispiels-
welse die Gemeinde VO Erzpriester Arkadij (Satov), der zugleich NM-Or=

Andre)j Zubov Die Beziehungen zwischen Kirche und Staat 1n Rüufßland grundsätzliche
und ak5uelle Probleme. In: Rudolft Vertz/Lars-Peter Schmidt rsg.) Begınn einer

Ara” Die Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen Kirche VO August 27000 1m
interkulturellen Dialog. Sankt Augustin 2004, 43-60, hier



sitzender der „Kommissıon für kirchliche soziale Tätigkeit“ der Mos-
kauer Eparchie iSt. In seiner Gemeinde werden Obdachlose un kinder-
reiche Familien unterstutzt, Senioren un: Pflegebedürftige betreut.
uch wurde 1er eıne Schwesternschule eingerichtet, die inzwischen
dem Stäiädtischen Krankenhaus Nr angegliedert 1St In St Petersburg 1Sst
die Orthodoxe Bruderschaft der Anastasia sehr engaglert 1n der Ar-
e1ıt MIt Straßenkindern SOWIE alkohol-
un drogenabhängigen Jungen Men-
schen. In Kostroma wiederum erhält das Neben Gemeinden die überhaupt

heine oder NTr schlecht organısıerteorthodoxe Jugendzentrum je] Zulauf,
das verschiedene Angebote (u Sonn- diakonische Arbeit leisten, gibt s

auch zele pDosıtıve Beispiele.tagsschule, Handwerkskurse, Sommer-
und Wintercamps) speziell für so71a] be-
nachteiligteJugendliche bietet. Beispiele dieser Art ließen sich leicht VCI-

mehren, darunter auch solche, die für eine funktionierende interkonfes-
sionelle Zusammenarbeit stehen.16 Zukunftsweisend 1STt VOL allem, A
inzwischen die Ausbildungspläne verschiedener orthodoxer Lehranstal-
ECAN Praktika 1n di_akonischen Einrichtungen vorschreiben.

Resumee

Versucht INan, die sozio-politische Raolle der RC näiäher bestimmen,
ze1ıgt sich, 4asSs ihr Einfluss auf staatliches Handeln in den etzten

Jahren tendenziell ZUZSCHOMUIM hat Damit 1St nicht die mediale Insze-
nierung gemeınnt, die zumal bei westlichen Beobachtern den Eindruck
einer Niähe VO Staat un: Kirche hinterlässt, die taktisch nıcht esteht.
emeint sind vielmehr die Möglichkeiten der RO  9 auf den Prozess der
Gesetzgebung Einfluss nehmen.

Bezüglich der nationalpatriotischen Tendenzen 1ın der russischen (76:
sellschaft verhält sich die RO  R ambivalent: Einerseits knüpft S1e 1n
und GM) programmatisch daran d andererseits xibt 065 immer wieder
Stellungnahmen, die dieser Tendenz deutlich ENLZSCZSCNSZESETZL sind

Was schließlich das kirchliche Engagement 1in der Gesellschaft be-
ELE bleibt die RO theoretisch W1€e praktisch hinter den Ertor-
dernissen der sozialen Lage der Bevölkerungsmehrheit welılt zurück. Zu
wünschen Ware; Aass die RO gerade 1n dieser Hinsicht iıhr Engagement
och weıter ausbaut.

Vgl Elsner (wie Anm. 3 2559257
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